
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Berglen am 26.06.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
4.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      18.07.2018 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  11.09.2018 
 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    18.09.2018   

 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 17.04.2018 gefassten 
Beschlüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Bau- und Umweltausschuss in seiner letzten nichtöffent-
lichen Sitzung am 17.04.2018 Kenntnis von der Machbarkeitsstudie der Architektenpartnerschaft 
ARP für den Neubau des Gemeindebauhofes mit Wasserwerk beim Gewerbegebiet Erlenhof II 
in Steinach genommen hat. In diesem Zusammenhang hat der Ausschuss dem Gemeinderat 
empfohlen, diverse Fachplaner zu beauftragen und die Verwaltung beauftragt, ein genehmi-
gungsfähiges Baugesuch zu erarbeiten und dem Landratsamt zur Genehmigung vorzulegen. 
Ferner wurde dem Gemeinderat empfohlen, einen Bebauungsplan aufzustellen und einen An-
trag auf Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes 2000 – 2015 beim GVV Winnen-
den zu stellen.  
Bezüglich der Ausweisung von Baugebieten im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB 
hat der Bau- und Umweltausschuss die Gemeindeverwaltung mehrheitlich dazu ermächtigt, die 
betroffenen Grundstückseigentümer bezüglich ihrer Verkaufsbereitschaft zu kontaktieren.    
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.3. Bekanntgaben  

- Breitbandausbau Deutsche Telekom für Ödernhardt und Oppelsbohm 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert, dass der Vertrag für den Breitbandausbau der Deutschen 
Telekom für Ödernhardt und den südwestlichen Bereich von Oppelsbohm unterschrieben wurde. 
Die Inbetriebnahme des Netzes im ersten Quartal 2019 wird angestrebt.    
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.4. Bekanntgaben  

- Sommertreff des BdS Berglen 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass der Sommertreff des BdS Berglen am 06.07.2018 ab 16.00 Uhr 
stattfindet.   
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.5. Bekanntgaben  

- Festgottesdienst anlässlich der Kirchturmsanierung der Mauritiuskirche 
Oppelsbohm 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am 08.07.2017 ab 10.00 Uhr ein Festgottesdienst anlässlich 
der Kirchturmsanierung der Mauritiuskirche in Oppelsbohm stattfindet.    
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.6. Bekanntgaben  

- Baubeginn L 1120, Ortsdurchfahrt Stöckenhof 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert, dass sich der Baubeginn für die Maßnahme L 1120 Orts-
durchfahrt Stöckenhof etwas verzögern wird und jetzt für 03.09.2018 geplant ist. Dennoch wird 
die Fertigstellung der Maßnahme bis zum Jahresende angestrebt.    
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt (L 1120) 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4.7. Bekanntgaben  

- Baugesuche im Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung 
   

    
Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses  werden über mehrere beim Bauamt einge-
gangene Bauanträge informiert, für deren Beurteilung die Verwaltung zuständig war: 
 

 Wohnhausanbau (Zimmer im EG und Dachterrasse) und Dachgaube, Wilhelmstraße 4 in 
Ödernhardt 

 Teilumnutzung von Vorgarten in Stellplatz, Inselweg 6 in Rettersburg 

 Neubau Gewerbehalle mit Büro und Wohnung, Garage und Stellplätzen, Heinkelstraße 6 
in Steinach 

 Umbau und Nutzungsänderung Dachgeschoss, Buchenstraße 2 in Steinach 

 Einfamilienhaus mit Garage, Wieselstraße 3 in Hößlinswart 

 Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Lager im UG inkl. Fahrradstellplätze, Sa-
lamanderstraße 26 in Hößlinswart 

 Einbau Einliegerwohnung und Wohnhausumbau, Lindenstraße 27 in Steinach  
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Spielplatz Gassenäcker / Mörgele 
   

    
Gemeinderätin Jooß nimmt Bezug auf den Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker / Mörgele und 
weist darauf hin, dass sie bereits mehrfach auf den Zustand des Wasserspiels angesprochen 
worden sei. Auch die fehlende Beschattung im Bereich der Sitzbänke sei nach wie vor Thema 
der Spielplatzbenutzer. Die Planung in Bezug auf den Standort der Bäume ist ihres Erachtens 
nicht ganz glücklich. Bei der Ausweisung von Spielplätzen in den nächsten Neubaugebieten soll-
te hierauf mehr Augenmerk gelegt werden. Sie bittet die Verwaltung die Aufstellung von zwei 
Bänken im oberen Bereich zu prüfen. Hier wäre eine Beschattung durch die angrenzenden 
Obstbäume gegeben. Sie weist außerdem darauf hin, dass ein Baum bereits abgestorben sei. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass der Ersatz des Baumes in der Pflanzperiode im 
Herbst vorgesehen sei. Er gibt Gemeinderätin Jooß Recht, dass der Standort der Bänke beim 
Wasserspiel ohne Beschattung nicht so gut gewählt wurde. Die Verwaltung wird gemeinsam mit 
dem Bauhof nach einer Lösung suchen.  
 
Zum defekten Wasserspiel führt Bauhofleiter Albrecht aus, dass die Reparatur durch einen örtli-
chen Handwerker bereits veranlasst ist, allerdings sind Ersatzteile notwendig, die noch geliefert 
werden müssen. 
 
Gemeinderat Moser bittet beim Ersatz des abgestorbenen Baumes gleichzeitig die Beschat-
tungsmöglichkeiten zu klären.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Bauhof 
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Bürgerfragestunde    
    

Es werden keine Anfragen aus der Mitte der Bürgerschaft gestellt.    
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 

 
Errichtung eines Gebäudeanbaus mit darüberliegendem Balkon und 
Dachgaube auf dem Grundstück Marderstraße 9, Flst.Nr. 1049 in Hößlins-
wart 
 

   

    

Bauamtsleiter Rabenstein erläutert den Sachverhalt ausführlich anhand der Sitzungsvorlage 
99/2018 und den Planunterlagen. Diese ist Bestandteil des Protokolls.   
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt einstimmig: 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in 

Verbindung mit § 34 Abs. 1 BauGB wird erteilt.  
 
2. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzer an das Baugrundstück zu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauakte „Marderstraße 9“    
 



 
 

 

 
 

Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 
 

Errichtung eines Gebäudeanbaus mit darüberliegendem Balkon und 
Dachgaube auf dem Grundstück Marderstraße 9, Flst.Nr. 1049 in 

Hößlinswart 
 

 

Der Antragsteller möchte an seinem Wohnhaus Marderstraße 9 in Hößlinswart einen Anbau auf 

Stützen mit einer Grundfläche von 29 m² errichten, um im Obergeschoss zusätzlichen Wohn-

raum zu schaffen. Um von der Wohnung direkt in den Garten gehen zu können, soll zudem eine 

Außentreppe auf der Ostseite angebaut werden. Darüber liegend ist im Dachgeschoss eine ca. 

4,20 m lange Gaube mit Balkon vorgesehen. Die geplante Erweiterung ist auf der nordöstlichen 

Gebäudeseite geplant. Die Gaube soll eine Dachneigung von 6° haben. 

 

Die Baufläche liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Die Beurteilung erfolgt da-

her nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB), da sie dem nicht überplanten Innenbereich von Hößlins-

wart zugeordnet wird. In unbeplanten Gebieten bestehen keine konkreten planungsrechtlichen 

Regelungen. Auch örtliche Bauvorschriften, wie sie üblicherweise in Bebauungsplänen enthalten 

sind, existieren hier nicht. Ein Vorhaben muss sich mangels dieser konkretisierenden Regelungen 

und Bestimmungen hier an der vorhandenen, umgebenden Bausubstanz orientieren. Es ist folg-

lich nach § 34 Abs. 1 BauGB u.a. dann genehmigungsfähig, wenn die Erschließung gesichert ist, 

es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 

 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine städtebaulichen Bedenken, da sich der Gebäudeanbau 

in die bestehende Bebauung einfügen wird. Auch gegen die Errichtung der Gaube ist nichts ein-

zuwenden. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates zu Dachaufbauten wurde beachtet. Die 

Verwaltung empfiehlt dem Bau- und Umweltausschuss vor diesem Hintergrund, das gemeindliche 

Einvernehmen herzustellen. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in 

Verbindung mit § 34 Abs. 1 BauGB wird erteilt.  

 

2. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzer an das Baugrundstück zu. 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/099/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Lageplan 

 
 
 



 
 
Schnitt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Südansicht 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ostansicht 
 
 

 
 
Nordansicht  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Marderstraße 9“    
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 

Errichtung einer Dachverlängerung für eine Photovoltaikanlage auf dem 
Grundstück Distlerweg 11, Flst.Nr. 2077 in Oppelsbohm 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 100/2018, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird erteilt. 
 

2. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzerin an das Baugrundstück zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauakte „Distlerweg 11“     
 



 
 

 

 
 

Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 
Errichtung einer Dachverlängerung für eine Photovoltaikanlage auf 

dem Grundstück Distlerweg 11, Flst.Nr. 2077 in Oppelsbohm 
 

 

Der Eigentümer des Grundstücks Distlerweg 11 in Oppelsbohm möchte auf der Südwestseite 

seines Wohngebäudes eine Dachverlängerung für eine Photovoltaikanlage mit einer Grundfläche 

von 10 m x 3,50 m und einer Traufhöhe von 4,30 m errichten. Die Konstruktion der Dachverlänge-

rung soll nach den vorliegenden Unterlagen aus Holz bestehen. Die Module der Photovoltaikan-

lage werden hierauf direkt angebracht.  

 

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Men-

delssohnstraße – 1. Änderung" aus dem Jahre 1983. Die Bestimmungen des Bebauungsplanes 

sind nicht eingehalten, da mit der geplanten Dachverlängerung nicht überbaubare Grundstücks-

fläche in Anspruch genommen werden soll. 

 

Die Verwaltung hat gegen das Vorhaben keine städtebaulichen Bedenken, da sich die Dachver-

längerung an das bestehende Wohnhaus anpasst. Dem Bau- und Umweltausschuss wird daher 

empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen herzustellen. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauantrag gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Ver-

bindung mit § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird erteilt. 

 

4. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzerin an das Baugrundstück zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/100/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 
Lageplan 
 



 
 
Schnitt 
 
 
 

 
 
Nordostansicht 
 
 
 

Südwestansicht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Distlerweg 11“     
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Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 

Errichtung und Sanierung von Schüttboxen auf den Grundstücken Flst.Nr. 
1015/1, 1016/2, 1016/3, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1044/1 und 1046/2 im Ge-
wann Salenhau auf Gemarkung Vorderweißbuch, Flur Streich 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 101/2018 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein erläutert das Bauvorhaben ausführlich anhand der Planunterlagen. 
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 

35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB hergestellt. 
 
2. Die Gemeinde stimmt auch als Angrenzerin an die Baugrundstücke dem Antrag zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauakte „Salenhau 3“    
 



 
 

 

 
 

Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 
Errichtung und Sanierung von Schüttboxen auf den Grundstücken 
Flst.Nr. 1015/1, 1016/2, 1016/3, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1044/1 und 

1046/2 im Gewann Salenhau auf Gemarkung Vorderweißbuch, Flur 
Streich 

 

Die AVB GmbH & Co. KG möchte im südöstlichen Teil ihres Betriebsgeländes mehrere Schütt-

boxen zur Zwischenlagerung von Rohstoffen errichten. Darüber hinaus sollen bestehende Bo-

xen im nordwestlichen Bereich in diesem Zusammenhang saniert werden. Die Schüttboxen sind 

dreiseitig geschlossen sowie nicht überdeckt und werden aus Betonstein auf einer Betonplatte 

erstellt. Aufgrund der Lage und der bestehenden Eingrünung wird die Anlage nicht in Erschei-

nung treten. 

 

Das ebenfalls teilweise in Anspruch genommene Grundstück Flst.Nr. 1030/5 befindet sich im 

Eigentum der Gemeinde. Da der betreffende Bereich für den öffentlichen Verkehr entbehrlich 

ist, hat der Gemeinderat auf Antrag der AVB GmbH & Co. KG am 10.04.2008 ein Einziehungs-

verfahren gemäß § 7 Straßengesetz für Baden-Württemberg eingeleitet. Nach Verfahrensab-

schluss soll die Teilfläche vermessen und an die AVB & GmbH Co. KG veräußert werden. 

 

Alle Grundstücke befinden sich im Außenbereich auf Gemarkung Vorderweißbuch, Flur Streich. 

Das Vorhaben ist dennoch nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB genehmigungsfähig, da der Gesamt-

betrieb der AVB GmbH & Co. KG unter anderem wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die 

Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll. 

 

Die Verwaltung hat gegen die Errichtung der Schüttboxen keine Einwände. Dem Bau- und Um-

weltausschuss wird deshalb empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 

35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB hergestellt. 

 

4. Die Gemeinde stimmt auch als Angrenzerin an die Baugrundstücke dem Antrag zu. 

 

 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/101/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Lageplan 
 
 
 
 



 
 
Südwestansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Südostansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nordostansicht 
 



 
 
Nordwestansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Salenhau 3“    
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Berglen am 26.06.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 

Einbau einer Wohnung durch Umbau Dachgeschoss und Errichtung zwei-
er Gauben auf dem Grundstück Drexelhof 10, Flst.Nr. 2072 im Drexelhof 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 102/2018 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein erläutert die Planung ausführlich.   
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt einstimmig: 
 

1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 
35 Abs. 2 und 4 Nr. 5 BauGB hergestellt. 
 

2. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzerin an das Baugrundstück zu. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauakte „Drexelhof 10“  
 



 
 

 

 
 

Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 
Einbau einer Wohnung durch Umbau Dachgeschoss und Errichtung 

zweier Gauben auf dem Grundstück Drexelhof 10, Flst.Nr. 2072 im 
Drexelhof 

 

 

Der Antragsteller möchte in das bestehende Wohnhaus Drexelhof 10 auf Gemarkung Retters-

burg eine zusätzliche Wohnung einbauen. Aufgrund dessen soll die Dachtraufe um 2,10 m an-

gehoben und das neu entstehende, geräumige Dachgeschoss zu einer Wohnung ausgebaut 

werden. Des Weiteren sind auf beiden Dachhälften Dachgauben mit jeweils rund 12,20 m Län-

ge geplant. Die Gauben haben eine Dachneigung von 12°. 

 

Das Baugrundstück liegt im Außenbereich auf Gemarkung Rettersburg und wird daher nach § 

35 BauGB beurteilt. Das Vorhaben ist nach § 35 Abs. 2 BauGB genehmigungsfähig, da es sich 

um ein sonstiges Vorhaben handelt, welches im Einzelfall zugelassen werden kann, wenn seine 

Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung ges i-

chert ist. Gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 5 BauGB kann der Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis 

zu höchstens zwei Wohnungen unter anderem nicht entgegengehalten werden, dass das Vor-

haben die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt oder die Entstehung, Verfestigung 

oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt. 

Dies gilt unter den Voraussetzungen, dass das ursprüngliche Gebäude zulässigerweise errich-

tet worden ist, die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter Berücksich-

tigung der Wohnbedürfnisse angemessen ist und bei der Errichtung einer weiteren Wohnung 

die Annahme durch Tatsachen gerechtfertigt ist, dass das Gebäude vom bisherigen Eigentümer 

oder seiner Familie selbst genutzt wird. 

 

Das Wohnhaus wurde am 13.08.1963 genehmigt. Zudem steht der Einbau einer weiteren Woh-

nung im Dachgeschoss in einem angemessenen Verhältnis zum bisher bestehenden Gebäude. 

Die neue Wohnung wird künftig von Herrn Jürgen Kurz bewohnt. 

 

Die Verwaltung hat gegen das Vorhaben somit keine Einwände. Dem Bau- und Umweltaus-

schuss wird deshalb empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/102/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



3. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 

35 Abs. 2 und 4 Nr. 5 BauGB hergestellt. 

 

4. Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben auch als Angrenzerin an das Baugrundstück zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lageplan 
 
 



 
 
Grundriss DG 
 

 
Schnitt 



 
 
Südansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Westansicht 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nordansicht 
 
 
 
 

 
 
Ostansicht 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Drexelhof 10“  
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Berglen am 26.06.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 

Gebäudeanbau (Heizraum, Küche und Hofladen), Anbau eines Verkaufs-
raumes und Stellplätze - veränderte Ausführung auf dem Grundstück All-
gäuweg 13, Flst.Nr. 704 und 716/1 in Streich 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 104/2018 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein erläutert den Sachverhalt ausführlich anhand der Planunterlagen.  
 
Gemeinderat Moser erkundigt sich, ob die Vergrößerungen im Bereich der Gastronomie vorge-
nommen wurden. 
 
Herr Rabenstein informiert, dass die Vergrößerungen im Bereich der Warenausgabe beim Hof-
laden vorgenommen wurden, hier ist noch ein Bereich mit Stehtischen vorgesehen. Der eigentli-
che Sitzbereich im Bereich Gastronomie ist, wie der vorliegende Grundriss verdeutlicht, unver-
ändert. Auch die Anzahl der Öffnungstage bleibt unberührt.   
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 

§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB hergestellt. 
 
2. Die Gemeinde stimmt dem Bauantrag auch als Angrenzerin an das Baugrundstück 

zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauakte „Allgäuweg 13“    
 



 
 

 

 
 

Stellungnahmen zu Baugesuchen und sonstigen Anträgen 
Gebäudeanbau (Heizraum, Küche und Hofladen), Anbau eines 

Verkaufsraumes und Stellplätze - veränderte Ausführung auf dem 
Grundstück Allgäuweg 13, Flst.Nr. 704 und 716/1 in Streich 

 
 
Der Antragsteller hat am 29.03.2017 eine Genehmigung für den Anbau eines Heizraumes und 
einer Küche sowie eines Hofladens mit Verkaufsraum und die Anlegung von vier Stellplätzen 
erhalten. Im Rahmen der Bauausführung hat sich der Bauherr unter anderem für folgende bau-
rechtlich relevante Änderungen entschieden:  
 
- Vergrößerung 1. und 2. UG und EG sowie Anpassung der Grundrisse 

- Anlegung einer Zufahrt zum 2. UG mit Natursteinmauereinfassung 

- Anpassung der Gebäudetechnik 

 
Das Baugrundstück ist im Flächennutzungsplan 2000-2015 als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt und liegt im Außenbereich auf Gemarkung Vorderweißbuch, Flur Streich. Der Bau-
antrag wird daher nach § 35 BauGB beurteilt. Da die geänderten baulichen Anlagen einem 
landwirtschaftlichen Betrieb dienen und es sich somit um ein privilegiertes Vorhaben handelt, ist 
es auch nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB genehmigungsfähig. 
 
Die Verwaltung hat keine Einwände gegen die vorgenommenen Änderungen. 
 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
5. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 35 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB hergestellt. 

 
6. Die Gemeinde stimmt dem Bauantrag auch als Angrenzerin an das Baugrundstück zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/104/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 
Lageplan 
 
 
 
 
 
 



 
Schnitt 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schnitt 2 
 



 
 
Ostansicht 
 
 
 
 
 

 
 
Nordansicht 
 
 
 
 
 
 

 
 
Südansicht 
 



 
Westansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauakte „Allgäuweg 13“    
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Berglen am 26.06.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht 
Presse; Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Neubeschaffung eines Frontauslegermähgerätes für den Gemeindebauhof 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 105/2018, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend stellt Bauhofleiter Albrecht das Fahrzeug und die Nutzungsmöglichkeiten vor. 
 

 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss ermächtigt die Verwaltung zur beschränkten Ausschrei-
bung eines Frontauslegermähgerätes gemäß dem beiliegenden Lastenheft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt    
 



 
 

 

 
 

Neubeschaffung eines Frontauslegermähgerätes für den 
Gemeindebauhof 

 

 

Die Verwaltung plant eine Neuanschaffung eines Frontauslegermähgerätes für den John Deere 

Schlepper 6110, der im Jahre 2017 beschafft wurde. Mit dem vom Bauhof aktuell eingesetzten 

Heckmulcher, der eine Schnittbreite von 1,80 m aufweist, ist es bauartbedingt nicht möglich bei 

schmalen Wirtschaftswegen die Bankette zu mähen. Mit dem Frontauslegermähgerät kann 

während des laufenden Mäheinsatzes sofort vom Fahrer auf die unterschiedlichen topografi-

schen und räumlichen Verhältnisse reagiert werden. Das Mähgerät sollte über die im beigefüg-

ten Lastenheft aufgelisteten Merkmale bzw. technischen Daten verfügen. 

 

Das Mähgerät, welches am CAT-Baggerlader angebracht war, wurde aus technischen Gründen 

im Jahr 2017 über die Internetplattform „zoll-auktion.de“ veräußert (Erlös 4.600,-- €). Die Ast-

schere dieses Gerätes wurde allerdings behalten, um sie weiterhin nutzen zu können. 

 

Für ein derartiges Mähgerät gemäß dem beiliegenden Lastenheft muss mit Anschaffungskosten 

in Höhe von ca. 50.000,-- € (netto) gerechnet werden. Im Vermögenshaushalt des Jahres 2018 

sind unter der Haushaltsstelle 7700.935100.001 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,-- € für 

Geräte und Maschinen des Bauhofes bereitgestellt worden. Die Finanzierung ist damit sicher-

gestellt. 

 

Gemäß Nr. 6.2 der Verwaltungsvorschrift „Beschaffung“ (VwV Beschaffung) der Landesregie-

rung von Baden-Württemberg vom 17.03.2015 können Liefer- bzw. Dienstleistungsbeschaffun-

gen bis 50.000,-- € (netto) beschränkt ausgeschrieben werden. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Bau- und Umweltausschuss ermächtigt die Verwaltung zur beschränkten Ausschrei-

bung eines Frontauslegermähgerätes gemäß dem beiliegenden Lastenheft.  

 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Bau- und  

Umweltausschuss 
BUA/105/2018 632.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.06.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 

Schlepper mit Beispielanbaugerät 
 
 

 
 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt    
 

 













Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Berglen am 26.06.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Sascha Geck (dafür Herr 
Gemeinderat Volker Tottmann anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Annika Büning; Herr Götz Müller; Herr 
Reiner Rabenstein; Herr Markus Albrecht; Herr Attila Kisa; Herr Daniel 
Schreiber 
Presse 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Protokollnotiz: Die Gemeinderäte Aigner, Rommel, Finze und Klenk nehmen ebenfalls an den 
Ortsbesichtigungen teil.  

 
13. Ortsbesichtigungen des Bau- und Umweltausschusses am 26.06.2018 

 
   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 103/2018 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge und E-Bikes in der Schützgasse in 
Oppelsbohm 

 
Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses besichtigen vor Ort die in der Schützgasse 
aufgestellte E-Ladesäule, die im Zusammenhang mit der „Idyllischen Straße“ der Fremdenver-
kehrsgesellschaft Schwäbischer Wald entstanden ist. Die Schnellladestation kann sowohl E-
Fahrzeuge als auch E-Bikes aufladen und wurde mittels eines Förderprogramms zur Hälfte vom 
Land Baden-Württemberg finanziert. Der Standort in unmittelbarer Nähe zum Rathaus ist für die 
Gemeinde bei der Anschaffung künftiger Fahrzeuge vorteilhaft. Die Tarife werden durch die 
EnBW festgelegt.  
 
 
Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg 

 
Das Gremium verschafft sich vor Ort einen Eindruck vom aktuellen Stand der Erschließung. Die 
Erschließungsarbeiten werden durch die Fa. Klöpfer durchgeführt und sollen bis Juni 2019 ab-
geschlossen sein. Eine 14-tägige Verzögerung der Arbeiten ist aufgrund der baukonjunkturellen 
Situation bei den Schächten entstanden.  
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt vom aktuellen Stand der Erschließung Kenntnis. 
 
 
Baugebiet „Stöckenhäule 2“ in Stöckenhof 
 
Vor Ort macht sich das Gremium ein Bild vom Baugebiet „Stöckenhäule2“ und besichtigt die 
Narzissenstraße, deren Fahrbahndecke nun saniert werden soll.  



 
Gemeinderat Moser ist der Auffassung, dass es mit einer Straßendeckensanierung allein nicht 
getan sei. Auf der Seite der Bebauung brechen die Ränder weg, hier sollte auch etwas getan 
werden.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass entlang der Entwässerungsmulde als Randeinfassung 
ein Tiefbordstein gesetzt wird. 
 
Herr Müller ergänzt, dass ggf. eine Ausgleichsschicht und darauf der Fahrbahnbelag aufge-
bracht wird. Er geht nicht davon aus, dass die Anlieger das Bankett befahren und sieht daher 
auch keinen Bedarf für Randsteine.  
 
Gemeinderat Klenk befürwortet ebenfalls die Befestigung auf der linken Seite, um ein einheitli-
ches Bild zu erhalten.  
 
Anschließend informiert die Verwaltung den Bau- und Umweltausschuss über die geplante 
Wegeverbindung zwischen Holunderweg im westlichen Teil und der L 1120. Diese Maßnahme 
soll ebenfalls im Zusammenhang mit den Arbeiten an der OD Stöckenhof von der Fa. Zehnder 
durchgeführt werden. Eigentlich wären diese beiden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit des 
Bürgermeisters. Dieser hatte jedoch eine Behandlung in öffentlicher Sitzung zugesagt.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Hammer hinsichtlich der Herstellung eines Spielplatzes teilt Herr 
Rabenstein mit, dass dieser Punkt voraussichtlich in der Bau- und Umweltausschusssitzung am 
18.09.2018 beraten wird und das Gremium darüber entscheidet, ob der Bauhof mit der Herstel-
lung beauftragt wird oder eine Fremdvergabe erfolgen soll.  
 
Gemeinderat Moser stellt den Antrag auf getrennte Abstimmung der Punkte Sanierung Narzis-
senstraße und Herstellung Verbindungsweg und die öffentliche Behandlung des TOP Sanierung 
Narzissenstraße mit Sitzungsvorlage im Gemeinderat.  
 
Der Antrag auf öffentliche Behandlung des TOP Sanierung Narzissenstraße im Gemeinde-
rat wird bei 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Herstellung des Verbindungswegs zwischen dem Holunderweg im westlichen Teil 
und der L 1120 wird zugestimmt. Die Maßnahme wird an den bestehenden Auftrag der 
Firma Straßenbau Zehnder GmbH angehängt. 
 
 
 
Mit 5 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen fasst der Bau- und Umweltaus-
schuss den Beschluss: 
 
Die Firma Straßenbau Zehnder GmbH wird mit der Sanierung der Fahrbahndecke der Nar-
zissenstraße beauftragt.  

 
 
 
Dorfgerechter Ausbau der Rosenstraße in Öschelbronn 

 
Das Gremium macht sich ein Bild von der neu gestalteten Rosenstraße und dem Vorplatz des 
alten Rathauses sowie dem Wirtschafts-/Radweg Verlängerung Veilchenweg. 
 
Herr Ing. Mühleis vom Flurbereinigungsamt informiert das Gremium über die nahezu komplett 



abgeschlossenen Arbeiten des ersten Bauabschnitts. Die Pflanzung von drei markanten Bäu-
men ist an einem gemeinsamen Pflanztermin im Herbst vorgesehen. Die Bauabnahme erfolgt 
am 04.07.2018.  
 
Herr Mühleis ergänzt, dass die Kosten für den ersten Bauabschnitt im Kostenrahmen liegen.  
 
Bei der Besichtigung des Wirtschaftswegs teilt Herr Rabenstein mit, dass die fußläufige Verbin-
dung im Bereich der neu erstellten Wohnhäuser noch erfolgen wird, sobald deren Außenanlagen 
fertiggestellt sind. Die Fa. Nägele wird mit den Arbeiten beauftragt.  
 
Gemeinderat Hammer weist darauf hin, dass das Gelände sehr sumpfig ist und deshalb etwas 
eingeschottert werden sollte. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein sagt zu, sich die Restwegfläche mit Bauhofleiter Albrecht anzusehen.  
 
 
Trauplatz der Gemeinde Berglen im Gewann Scheuenberg in Öschelbronn 
 

Der Bau- und Umweltausschuss besichtigt den neuen Trauplatz.  
 
 
Dorfgerechter Ausbau in der Ortsmitte von Ödernhardt 

 
Vor Ort macht sich das Gremium ein Bild vom dorfgerechten Ausbau der Ortsmitte. Auch hier ist 
eine deutliche Aufwertung des Ortskerns zu verzeichnen. Das Gremium besichtigt in diesem 
Zusammenhang auch das neu eröffnete Café Klenks. Der Vorsitzende ist sehr erfreut über die 
Bereicherung des gastronomischen Angebots in der Gemeinde. 
 
 
Ausweisung von neuen Baugebieten nach § 13b BauGB 
 
Der Bau- und Umweltausschuss macht sich vor Ort ein Bild von den künftigen Bauflächen im 
Gebiet „Pfeiferfeld“ in Steinach und „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart. Als erstes soll das Ge-
biet „Unterer Hohenrain“ nach den Sommerferien verfahrensmäßig in Angriff genommen wer-
den. In diesem Zuge soll bei der Straßenführung geprüft werden, ob ein weiterer Anschluss über 
die Widderstraße zur Landesstraße möglich ist. Der Vorsitzende erläutert dem Gremium in die-
sem Zusammenhang nochmals die Vorzüge und Erleichterungen des befristeten Verfahrens 
nach § 13b BauGB.  
 
 
Friedhof Streich 

 
Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses besichtigen die neue Urnenstelenanlage auf 
dem Friedhof in Streich. Durch das Herausnehmen von Pflastersteinen besteht die Möglichkeit, 
die Stelenanlage bei Bedarf zu erweitern. Als nächste durchzuführende Maßnahme sollen die 
Parkplätze vor dem Friedhofsgelände befestigt werden. 
 
 
Sanierung des Pumpwerks in Streich 

 
Der Bau- und Umweltausschuss verschafft sich einen Eindruck von der sanierten abwasser-
technischen Einrichtung, deren Betriebssicherheit nun durch die beiden Tauchpumpen gewähr-
leistet ist. Eventuelle Störmeldungen werden direkt an die Kläranlage übermittelt. Streich ist der 
einzige Ortsteil, der nicht auf natürlichem Gefälle entwässert. Zumindest bis zum Parkplatz Vor-
derweißbuch muss gepumpt werden.  
 
 



Modernisierung von Feldwegen in Streich, Ödernhardt und Reichenbach 
 
Das Gremium besichtigt exemplarisch den Feldweg von Streich. Die Förderquote von Vorhaben 
an Hauptwirtschaftswegen beträgt 20% und ist auf 100.000 € begrenzt. Bei den Ausbaumaß-
nahmen wird man versuchen, dass die Ausbaubreite drei Meter beträgt und die Befahrbarkeit 
mit schweren Fahrzeugen gewährleistet ist.  
 
Gemeinderat Walter erkundigt sich, ob für die Schaffung der Mindestbreite Grunderwerb not-
wendig wird.  
 
Herr Rabenstein führt hierzu aus, dass im Rahmen der weiteren Planung geprüft werde, ob ein 
Grunderwerb notwendig ist. Die Verwaltung geht allerdings aus heutiger Sicht davon aus, dass 
hierauf in Abstimmung mit den Eigentümern verzichtet werden kann.  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Bauhof 
  1 x Friedhofsamt   
 



 
 

 

 
 

Ortsbesichtigungen des Bau- und Umweltausschusses am 26.06.2018 
 
 

1. Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge und E-Bikes in der Schützgasse 

in Oppelsbohm (ca. 15.15 Uhr) 

 

 Die E-Ladesäule in der Schützgasse in Oppelsbohm wurde zwischenzeitlich aufgestellt 

und soll in den nächsten Tagen in Betrieb genommen werden. Vom Gemeindebauhof 

wurden zuvor die Voraussetzungen für diese Anlage geschaffen, da am vorgesehenen 

Standort in der Schützgasse nach Mitteilung der Syna GmbH kein leistungsfähiger 

Stromanschluss bereitgestellt werden konnte. Vor diesem Hintergrund musste zunächst 

eine 60 m lange, unterirdische Stromtrasse zu dem Stromverteiler auf dem Grundstück 

der Volksbank Stuttgart eG hergestellt werden. Die evangelische Kirchengemeinde und 

die Volksbank Stuttgart eG haben der Gemeinde Berglen die Nutzung ihres Grundstück-

steils jeweils unentgeltlich überlassen.  

 

 Der Bau- und Umweltausschuss besichtigt die neue E-Ladesäule. 

 

2. Baugebiet „Hanfäcker“ in Rettersburg (ca. 15.30 Uhr) 

 

 Die Erschließungsarbeiten wurden am 16.05.2018 begonnen. Die ausführende Firma 

Klöpfer GmbH & Co. KG ist derzeit mit der Verlegung der Flächenkanalisation befasst. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss besichtigt die Baustelle und nimmt vom aktuellen 

Stand der Erschließung Kenntnis. 

 

3.  Baugebiet „Stöckenhäule 2“ in Stöckenhof (ca. 15.45 Uhr) 

 

 Die Aufsiedlung des Baugebietes „Stöckenhäule 2“ ist weitgehend abgeschlossen. Meh-

rere Gebäude befinden sich aktuell im Bau und werden voraussichtlich im Laufe des 

Jahres fertiggestellt. Ein Baugrundstück ist momentan noch unbebaut.  

 

 Die Verwaltung möchte vor diesem Hintergrund nun in den nächsten Monaten auch die 

Herstellung des im Bebauungsplan dargestellten Verbindungswegs zwischen dem Ho-

lunderweg im westlichen Teil des Baugebietes und der Landesstraße 1120 (Enzianstra-
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ße) angehen. Eine bauliche Umsetzung ist nun möglich, da der erforderliche Grund-

stückstausch mit dem Eigentümer des angrenzenden Bauplatzes Nr. 1086/7 (Enzian-

straße 12) am 06.06.2018 beurkundet werden konnte. Die Gemeinde erhält das not-

wendige Flurstück Nr. 1086/22 mit einem Messgehalt von 27 m² und gibt im Gegenzug 

die beiden angrenzenden Grundstücke Flst.Nr. 1085/9 und 1085/61 mit insgesamt 27 m² 

Fläche ab. 

 

 In diesem Zusammenhang soll ferner die Sanierung der Fahrbahndecke der Narzissen-

straße vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, die Ausführung an den bestehenden 

Auftrag der Firma Straßenbau Zehnder GmbH, die ab Juli 2018 mit dem Ausbau der 

Ortsdurchfahrt und der Errichtung einer Fahrbahnverschwenkung im Bereich der L1120 

in Stöckenhof beginnen wird, anzuhängen. 

 

 Gemäß Ziffer 2.2 der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen entscheidet der Bau- und 

Umweltausschuss über die Umsetzung von Bauvorhaben, deren Gesamtkosten im Ein-

zelfall nicht mehr als 90.000,-- € betragen. Die technische Leitung des Bauamtes hat ei-

ne Kostenschätzung für beide Maßnahmen vorgenommen. Die Verwaltung geht von ei-

nem Bauvolumen in Höhe von 65.000,-- € aus, wobei die Deckensanierung mit ca. 

30.000,-- € und der Neubau des Verbindungswegs mit ca. 35.000,-- € veranschlagt wird. 

Für die Deckensanierung stehen im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 6300-

511000 „Gemeindestraßen – Straßen- und Wegeunterhaltung“ noch Finanzmittel in Hö-

he von 57.000,-- € zur Verfügung. Die Wegebaumaßnahme führt zu einer überplanmä-

ßigen Ausgabe, die durch einen Haushaltsrest im Vermögenshaushalt bei der Haus-

haltsstelle 6300-950015.012 „Gemeindestraße – Baugebiet Stöckenhäule – Stöckenhof“ 

finanziert werden soll.  

 

 Das Gremium kann somit über die Umsetzung der beiden Baumaßnahmen entscheiden. 

Sollten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses eine Beratung und Entschei-

dung im Gemeinderat wünschen, kann anstelle eines finalen Beschlusses vielmehr eine 

Beschlussempfehlung durch das Gremium erfolgen. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss beschließt den Neubau des Verbindungswegs 

und die Deckensanierung der Narzissenstraße in Stöckenhof oder spricht eine 

Beschlussempfehlung an den Gemeinderat aus.  

 

4. Dorfgerechter Ausbau der Rosenstraße in Öschelbronn (ca. 16.15 Uhr) 

 

 Der im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens erfolgte dorfgerechte Ausbau der Rosen-



straße sowie die Aufwertung des Umfelds des alten Rathauses in Öschelbronn sind bis 

auf kleine Restarbeiten abgeschlossen. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich auch 

die Baumaßnahmen des ersten Bauabschnitts in der Feldlage von Öschelbronn und 

Stöckenhof von der Teilnehmergemeinschaft fertiggestellt. 

 

 Die leitende Ingenieurin, Frau Claudia Kallning, oder der ausführende Ingenieur, Herr 

Heinz Mühleis, werden an der Begehung des Bau- und Umweltausschuss teilnehmen 

und das Gremium über die abgeschlossenen Baumaßnahmen informieren. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss macht sich im Rahmen eines kleinen Rundgangs 

ein Bild von der neu gestalteten Rosenstraße und dem Vorplatz des alten Rathau-

ses sowie dem Wirtschafts-/Radweg (Verlängerung Veilchenweg). 

 

5. Trauplatz der Gemeinde Berglen im Gewann Scheuenberg in Öschelbronn (ca. 

16.45 Uhr) 

 

 Der Trauplatz im Gewann Scheuenberg in Öschelbronn ist seit Anfang Mai 2018 fertig-

gestellt. Die Planung der Anlage erfolgte durch den Landschaftsarchitekten Wolfgang 

Blank und die anschließende bauliche Umsetzung durch unser Bauhofteam.  

 

 Die ersten Trauungen konnten an diesem markanten Punkt bereits vorgenommen wer-

den. Darüber hinaus wird der Ort mit seiner schönen Fernsicht von Wanderern und Spa-

ziergängern als Rastplatz und Verweilstelle gut angenommen.  

 

 Der Bau- und Umweltausschuss besichtigt den neuen Trauplatz und genießt die 

Fernsicht. 

 

6. Dorfgerechter Ausbau in der Ortsmitte von Ödernhardt (ca. 17.00 Uhr) 

 

 Die Bauarbeiten in der Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße in Ödernhardt sind nach rd. 18-

monatiger Bauzeit seit Februar 2018 fertiggestellt. Wir treffen uns in der Ortsmitte an der 

Einmündung der Ludwigstraße am neuen Café der Familie Klenk, welches in diesem 

Zusammenhang kurz besichtigt werden kann. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss macht sich vor Ort ein Bild von der abgeschlos-

senen Maßnahme. 

 

7. Ausweisung von neuen Baugebieten nach § 13b Baugesetzbuch – Besichtigung 



der Örtlichkeiten (ca. 17.30 Uhr) 

 

 Die Gemeinde Berglen plant die Ausweisung von Baugebieten im beschleunigten Ver-

fahren nach § 13b Baugesetzbuch. Der Aufkauf der erforderlichen Flächen wurde vom 

Gemeinderat beschlossen und wird aktuell vom Bauamt durchgeführt. Bis zur Sitzung 

des Bau- und Umweltausschusses sollen alle notariellen Verträge beurkundet sein. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss macht sich vor Ort ein Bild von den künftigen 

Bauflächen. 

 

8. Friedhof Streich (ca. 18.15 Uhr) 

 

 Nach dem Beschluss zur Errichtung von Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen, kann 

nun ab diesem Jahr auf allen Friedhöfen diese Bestattungsform angeboten werden. 

 

 Auf dem Friedhof in Streich soll die neu errichtete Urnenstelenanlage besichtigt werden. 

 

 Der Bau- und Umweltausschuss wird vor Ort in die durchgeführten Maßnahmen 

eingewiesen.  

 

9. Sanierung des Pumpwerks in Streich (ca. 18.30 Uhr) 

 

 Die Hoch- und Tiefbauarbeiten zur Sanierung des Pumpwerks in Streich wurden von der 

Firma Fritz Müller aus Backnang ausgeführt. Die Maschinen- und Elektrotechnik lieferte 

die Firma KG aus Nellingen. Die Baumaßnahme konnte nach rd. neunmonatiger Bauzeit 

am 06.06.2018 mit der erfolgten Abnahme abgeschlossen werden. In den nächsten Wo-

chen wird das Gebäude innen und außen noch mit einem neuen Anstrich versehen. 

Ferner sollen der Lüfter, das Ausgussbecken und der Durchlauferhitzer erneuert werden.  

 

 Der Bau- und Umweltausschuss verschafft sich einen Eindruck von der sanierten 

abwassertechnischen Einrichtung. 

 

10. Modernisierung von Feldwegen in Streich, Ödernhardt und Reichenbach (ca. 18.45 

Uhr) 

 

 Die Modernisierung von Feldwegen soll auch in diesem und im nächsten Jahr fortgesetzt 

werden. Mit der neuen Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz wurde nun eine Möglichkeit zur Förderung von entsprechenden Vor-



haben an Hauptwirtschaftswegen für die Kommunen geschaffen. Da die Antragstellung 

über die Flurbereinigungsbehörde erfolgt, hat die Verwaltung mit dem Leiter des Amtes 

für Vermessung und Flurneuordnung des Landkreises, Herrn Gerd Holzwarth, Kontakt 

aufgenommen, um die Förderung von Maßnahmen in unserer Gemeinde zu klären. Herr 

Holzwarth hat sich am 13.06.2018 die zur Modernisierung vorgesehenen Wegabschnitte 

in Ödernhardt, Reichenbach und Streich vor Ort angesehen. Alle von der Verwaltung 

vorgeschlagenen Modernisierungsmaßnahmen sind nach seiner Auffassung förderfähig. 

Im Rahmen der Begehung des Bau- und Umweltausschusses soll exemplarisch der 

Weg in Streich vom Gremium besichtigt werden.  

 

 Die technische Leitung des Bauamtes wird die voraussichtlichen Kosten für die Maß-

nahmen ermitteln und in der Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 hierzu näheres 

ausführen.  

 

 Da die Fördermittel vom Land nach dem Windhundprinzip vergeben werden, sollte 

schnellstmöglich ein Förderantrag gestellt werden.   

 

 Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss 

zu fassen: 

 

1. Die Modernisierung der Wirtschaftswege in Ödernhardt, Reichenbach und 

Streich wird im Jahr 2019 durchgeführt. 

2. Die Finanzierung der Maßnahmen wird im Haushaltsjahr 2019 sichergestellt. 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen entsprechenden Förderantrag zu ste l-

len. 

4. Die Verwaltung wird nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides zur Aus-

schreibung der Modernisierungsmaßnahmen im Jahr 2019 ermächtigt. 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Bau- und Umweltausschuss fasst die entsprechenden Beschlüsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Bauhof 
1 x Friedhofsamt   
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